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§ 1. Name, Sitz und Tätigkeitsbereich  
1. Der Verein führt den Namen LERNEN MIT ZUKUNFT, vormals 

“Brücke zur Sonne –  Verein für Humanität”  
2. Er hat seinen Sitz in Wien und erstreckt seine Tätigkeit  auf das 

österreichische Bundesgebiet.  
 
§ 2. Zweck 
Der Verein ist nicht auf Gewinn ausgerichtet. Er verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinn der Bundesab-
gabenordnung (BAO).  
Er erachtet es für die Entwicklung des heranwachsenden Menschen für 
notwendig, den Kindern schon ab der Vorschule die Möglichkeit zu geben, 
soziale Kompetenz zu erleben und zu erlernen.  
a) Der Verein setzt durch Organisation, Förderung und begleitende 

Betreuung von fächerübergreifenden Projekten in öffentlichen und pri-
vaten Vor-/ und Pflichtschulen verstärkt auf Zusammenarbeit. Dabei 
erlernen die Kinder spielerisch ethische Grundsätze wie Akzeptanz, 
Toleranz und für einander Dasein.  

b) Zur Unterstützung organisiert er Information-, Schulungs-, Betreuungs- 
und Coachingveranstaltungen für erwachsene Personen (Eltern, Leh-
rer, Erzieher, Betreuer, etc.), um den in Pkt a) beschriebenen Ver-
einszweck zu erreichen.  

c) Unterstützt (ideell und materiell) Projekte von Einrichtungen und 
Personen, die sich den Aufgaben der Kinder-, Jugend- und Familien-
bildung widmen.  

 
§ 3. Mittel  zur Erreichung des Vereinszweckes 
1. Der Vereinszweck soll durch die in den Abs.  2 und 3 angeführten 

ideellen und materiellen Mittel erreicht werden.  
2. Als ideelle Mittel dienen:  

a) Vereinsveranstaltungen (z.B. Vorträge und Versammlungen,  
        gesellige Zusammenkünfte, Wanderungen, Diskussionsabende) 
b) Herausgabe eines Mitteilungsblattes 
c) Organisation und Betreuung von Schul- / und Schülerprojekten  

3. Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch:  
a) Erträgnissen aus Veranstaltungen, Vorträgen, Workshops, Semi-

nare, Coaching- und Supervisionsveranstaltungen. 
b) Subventionen, Spenden, Sammlungen, Vermächtnisse und  
c) sonstigen Zuwendungen 

 
§ 4. Arten der Mitgliedschaft 
1. Die Mitglieder des Vereines gliedern sich in ordentliche, außerordent-

liche und Ehrenmitglieder. 
2. Ordentliche Mitglieder sind jene, die sich voll an der Vereinsarbeit 

beteiligen. Außerordentliche Mitglieder sind solche, die die Vereinstä-
tigkeit vor allem durch Zahlung eines erhöhten Mitgliedsbeitrages 
fördern. Ehrenmitglieder sind Personen, die hiezu wegen besonderer 
Verdienste um den Verein ernannt werden.  

 
§5. Erwerb der Mitgliedschaft 
1. Mitglieder des Vereines können alle physischen und juristischen 

Personen werden.  
2. Über die Aufnahme von ordentlichen und außerordentlichen Mitglie-

dern entscheidet der Vorstand endgültig. Die Aufnahme kann ohne 
Angabe von Gründen verweigert werden.  

3. Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag des Vorstandes 
durch die Generalversammlung.  

4. Vor Konstituierung des Vereines erfolgt die (vorläufige) Aufnahme 
von Mitgliedern durch den (die) Proponenten. Diese Mitgliedschaft 
wird erst mit Konstituierung des Vereines wirksam. 

 
§ 6. Beendigung der Mitgliedschaft 
1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod (bei juristischen Personen durch 

Verlust der Rechtspersönlichkeit), durch freiwilligen Austritt, durch 
Streichung und durch Ausschluss. 

2. Der Austritt kann nur mit 31. Dezember jeden Jahres erfolgen. Er 
muss dem Vorstand mindestens zwei Monate vorher mitgeteilt wer-
den. Erfolgt die Anzeige verspätet, so ist sie erst zum nächsten Aus-
trittstermin wirksam. 

3. Die Streichung eines Mitgliedes kann der Vorstand vornehmen, 
wenn dieses trotz dreimaliger Mahnung länger als sechs Monate mit 
der Zahlung der Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist. Die Verpflichtung 
zur Zahlung der fällig gewordenen Mitgliedsbeiträge bleibt hievon 
unberührt.  

4. Der Ausschluss eines Mitgliedes aus dem Verein kann vom Vor-
stand wegen grober Verletzung der Mitgliedspflichten und wegen un-
ehrenhaften Verhaltens verfügt werden.  (Gegen den Ausschluss ist 
die Berufung an die Generalversammlung zulässig, bis zu deren 
Entscheidung die Mitgliedsrechte ruhen.) 

5. Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann aus den im Abs. 4 
genannten Gründen von der Generalversammlung über Antrag des 
Vorstandes beschlossen werden.  

 
§ 7. Rechte und Pflichten der Mitglieder  
1. Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereines 

teilzunehmen und die Einrichtung des Vereines zu beanspruchen. 
Das Stimmrecht in der Generalversammlung sowie das aktive und 
passive Wahlrecht steht nur den ordentlichen und Ehrenmitgliedern 
zu.  

2. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach 
Kräften zu fördern und alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen 
und der Zweck des Vereines Schaden erleiden könnte. Sie haben 
die Vereinsstatuten und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu beach-
ten. Die ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder sind zur pünkt-
lichen Zahlung der Beitrittsgebühr in der von der Generalversamm-
lung jährlich beschlossenen Höhe verpflichtet.  

 
§ 8. Vereinsorgane 
Organe des Vereins sind die Generalversammlung (§§ 9 und 10), der 
Vorstand (§§ 11 und 13), die Rechnungsprüfer (§14), der Sekretär (§15) 
und das Schiedsgericht (§16). 
 
§ 9. Die Generalversammlung 
1. Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich innerhalb von 

drei Monaten nach Beginn des Kalenderjahres statt.  
2. Eine außerordentliche Generalversammlung hat auf Beschluss des 

Vorstandes oder der ordentlichen Generalversammlung, auf schriftl i-
chen begründeten Antrag von mindestens einem Zehntel der Mitglie-
der, auf Verlangen der Rechnungsprüfer oder Beschluss eines ge-
richtlich bestellten Kurators binnen vier Wochen stattzufinden. 

3. Sowohl zu den ordentlichen wie auch zu den außerordentlichen 
Generalversammlungen sind alle Mitglieder mindestens zwei Wo-
chen vor dem Termin schriftlich einzuladen. Die Anberaumung der 
Generalversammlung hat unter Angabe der Tagesordnung zu erfol-
gen. Eine Einberufung erfolgt durch den Vorstand.  
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4. Anträge zur Generalversammlung sind mindestens drei Tage vor 
dem Termin der Generalversammlung beim Vorstand schriftlich (Te-
lefax, E-Mail) einzureichen.  

5. Gültige Beschlüsse – ausgenommen solche über einen Antrag auf 
Einberufung einer außerordentlichen Generalversammlung – können 
nur zur Tagesordnung gefasst werden.  

6. Bei der Generalversammlung sind alle Mitglieder teilnahmeberech-
tigt. Stimmberechtigt sind nur die ordentlichen und die Ehrenmitglie-
der. Jedes Mitglied hat ein Stimme. (Juristische Personen werden 
durch einen Bevollmächtigten vertreten. Die Übertragung des Stimm-
rechtes auf ein anderes Mitglied im Wege einer schriftlichen Bevoll-
mächtigung ist zulässig.) 

7. Die Generalversammlung ist bei Anwesenheit der Hälfte aller stimm-
berechtigten Mitglieder (bzw. ihrer Vertreter) (Abs.6) beschlussfähig. 
Ist die Generalversammlung zur festgesetzten Stunde nicht be-
schlussfähig, so findet die Generalversammlung 30 Minuten später 
mit derselben Tagesordnung statt, die ohne Rücksicht auf die Anzahl 
der Erschienen beschlussfähig ist.  

8. Die Wahlen und die Beschlussfassungen in der Generalversamm-
lung erfolgen in der Regel mit einfacher Stimmenmehrheit. Beschlüs-
se, mit denen das Statut des Vereines geändert oder der Verein auf-
gelöst werden soll, bedürfen jedoch einer qualifizierten Mehrheit von 
zwei Drittel der abgegebenen gültigen Stimmen.  

9. Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Obmann, in des-
sen Verhinderung sein Stellvertreter. Wenn auch dieser verhindert 
ist, so führt das an Jahren älteste anwesende Vorstandsmitglied den 
Vorsitz. 

 
§ 10. Aufgabenkreis der Generalversammlung 
Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten:  
1. Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichtes und 

des Rechnungsabschlusses unter Einbindung des Rechnungsprüfer; 
2. Beschlussfassung über den Voranschlag;  
3. Wahl und Enthebung der Mitglieder des Vorstandes und der Rech-

nungsprüfer; 
4. Genehmigung von Rechtsgeschäften zwischen Rechnungsprüfern 

und Verein;  
5. Entlastung des Vorstandes; 
6. Festsetzung der Höhe der Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge 

für ordentliche und für außerordentliche Mitglieder; 
7. Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft;  
8. Entscheidung über Berufungen gegen Ausschlüsse von der Mitglied-

schaft;  
9. Beschlussfassung über Statutenänderungen und die freiwillige 

Auflösung des Vereines; 
10. Beratung und Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung 

stehende Fragen.  
 
§ 11. Der  Vorstand 
1. Der Vorstand besteht aus mindestens drei, höchstens sieben Mitglie-

dern, und zwar aus dem Obmann und seinem Stellvertreter, dem 
Schriftführer und dem Kassier. Außer vom Obmann können Doppel-
funktionen ausgeübt  werden.  

2. Der Vorstand, der von der Generalversammlung gewählt wird, hat 
bei Ausscheiden eines gewählten Mitgliedes das Recht, an seine 
Stelle ein anderes wählbares Mitglied zu kooptieren, wozu die nach-
trägliche Genehmigung in der nächstfolgenden Generalversammlung 
einzuholen ist.  Fällt der Vorstand ohne Selbstergänzung durch Koop-
tierung überhaupt oder auf unvorhersehbare lange Zeit aus, so ist je-
der Rechnungsprüfer verpflichtet, unverzüglich eine außerordentliche 
Generalversammlung zum Zweck der Neuwahl eines Vorstandes 
einzuberufen. Sollten auch die Rechnungsprüfer handlungsunfähig 

sein, hat jedes ordentliche Mitglied, das die Notsituation erkennt, un-
verzüglich die Bestellung eines Kurators beim zuständigen Gericht 
zu beantragen, der umgehend eine außerordentliche Generalver-
sammlung einzuberufen hat. 

3. Die Funktionsdauer des Vorstandes beträgt  vier Jahre. Auf jeden 
Fall währt sie bis zur Wahl eines neuen Vorstandes, Ausgeschiede-
ne Vorstandsmitglieder sind wieder wählbar. 

4. Der Vorstand wir vom Obmann, in dessen Verhinderung von sei-
nem Stellvertreter, schriftlich oder mündlich einberufen.  

5. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder eingela-
den wurden und mindestens die Hälfte von Ihnen anwesend ist.  

6. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit; 
bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.  

7. Den Vorsitz führt der Obmann, bei Verhinderung sein Stellvertreter. 
Ist auch dieser verhindert, obliegt der Vorsitz dem an Jahren ältesten 
anwesenden Vorstandsmitglied.  

8. Außer durch Tod und Ablauf der Funktionsperiode (Abs. 3) erlischt 
die Funktion eines Vorstandsmitgliedes durch Enthebung (Abs. 9) 
und Rücktritt (Abs. 10). 

9. Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand 
oder einzelne seiner Mitglieder entheben.  

10. Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt 
erklären. Die Rücktrittserklärung ist an den Vorstand, im Falle des 
Rücktrittes des gesamten Vorstandes an die Generalversammlung 
zu richten. Der Rücktritt wird erst mit Wahl bzw. Kooptierung (Abs. 
2) eines Nachfolgers wirksam. 

 
§ 12. Aufgabenkreis des Vorstandes 
Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereines. Ihm kommen alle Aufga-
ben zu, die nicht durch die Statuten einem anderen Vereinsorgan zuge-
wiesen sind. In seinen Wirkungsbereich fallen insbesondere folgende 
Angelegenheiten: 
1. Einrichtung eines den Anforderungen des Vereins entsprechenden 

Rechnungswesen mit laufender Aufzeichnung der Einnah-
men/Ausgaben;  

2. Erstellung des Jahresvoranschlages sowie Abfassung des Rechen-
schaftsberichtes und des Rechnungsabschlusses; 

3. Vorbereitung der Generalversammlung;  
4. Einberufung der ordentlichen und der außerordentlichen Generalver-

sammlung;  
5. Information der Vereinsmitglieder über die Vereinstätigkeit, die Ver-

einsgebarung und den geprüften Rechnungsabschluss; 
6. Verwaltung des Vereinsvermögens; 
7. Aufnahme, Ausschluss und Streichung von Vereinsmitgliedern;  
8. Aufnahme und Kündigung von Angestellten des Vereines. 
 
§ 13. Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder  
1. Der Obmann ist der höchste Vereinsfunktionär. Ihm obliegt die 

Vertretung des Vereins, insbesondere nach außen, gegenüber Be-
hörden und dritten Personen. Er führt den Vorsitz in der Generalver-
sammlung und im Vorstand. Bei Gefahr im Verzug ist er berechtigt, 
auch für die Angelegenheiten, die in den Wirkungskreis der General-
versammlung oder des Vorstandes fallen, unter eigener Verantwor-
tung selbständig Anordnungen zu treffen; dies bedürfen jedoch der 
nachträglichen Genehmigung durch das zuständige Vereinsorgan.  

2. Der Schriftführer hat den Obmann bei der Führung der Vereinsge-
schäfte zu unterstützen. Ihm obliegt die Führung der Protokolle der 
Generalversammlung und des Vorstandes. 

3. Der Kassier ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung des Vereines 
verantwortlich.  

4. Schriftliche Ausfertigungen und Bekanntmachungen des Vereines, 
insbesondere den Verein verpflichtende Urkunden, sind vom Ob-
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mann und vom Schriftführer, sofern sie jedoch Geldangelegenheiten 
betreffen, vom Obmann und vom Kassier gemeinsam zu unterferti-
gen. 

5. Im Falle der Verhinderung tritt an die Stelle des Obmannes sein 
Stellv ertreter. 

 
§ 14. Die Rechnungsprüfer  
1. Zwei Rechnungsprüfer werden von der Generalversammlung auf 

die Dauer von vier Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich.  
2. Den Rechnungsprüfern obliegen die laufende Geschäftskontrolle und 

die Überprüfung der Finanzgebarung des Vereins im Hinblick auf die 
Ordnungsgemäßigkeit der Rechnungslegung und die statutengemä-
ße Verwendung der Mittel. Der Vorstand hat den Rechnungsprüfern 
die erforderlichen Unterlagen vorzulegen und die erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen. Die Rechnungsprüfer haben dem Vorstand über 
das Ergebnis der Prüfung zu berichten.  

3. Rechtsgeschäfte zwischen Rechnungsprüfern und Verein bedürfen 
der Genehmigung durch die Generalversammlung. Im Übrigen gel-
ten für den Rechnungsprüfer die Bestimmungen des § 11 Abs. 3, 8, 
9 und 10 sinngemäß. 

 
§15. Der Sekretär  
Auf Beschluss des Vorstandes kann ein Sekretär bestellt werden. Der 
Sekretär ist für die Abwicklung der laufenden Geschäfte des Vereines 
gemäß den Weisungen des Vorstandes verantwortlich. Er ist für die 
laufenden Geschäfte allein zeichnungsberechtigt.  
 
§ 16. Das Schiedsgericht 
1. In allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitigkeiten 

entscheidet das Schiedsgericht.  
2. Das Schiedsgericht setzt sich aus drei ordentlichen Vereinsmitglie-

dern zusammen. Es wird derart gebildet, dass jeder Streitteil inner-
halb von 14 Tagen dem Vorstand ein Mitglied als Schiedsrichter 
namhaft macht. Diese wählen mit Stimmenmehrheit einen Vorsitzen-
den des Schiedsgerichtes. Bei Stimmengleichheit entscheidet unter 
den Vorgeschlagenen das Los. 

3. Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidungen bei Anwesenheit aller 
seiner Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit. Es entscheidet 
nach bestem Wissen und Gewissen. Seine Entscheidungen sind 
vereinsintern endgültig.  

 
§ 17. Auflösung des Vereines 
1. Die freiwillige Auflösung des Vereines kann nur in einer Generalver-

sammlung bzw. zu diesem Zweck einberufenen außerordentlichen 
Generalversammlung und nur mit Zweidrittelmehrheit der abgegebe-
nen gültigen Stimmen beschlossen werden.  

2. Die Generalversammlung hat auch – sofern Vereinsvermögen 
vorhanden ist – über die Abwicklung zu beschließen.  Insbesondere 
hat sie einen Abwickler zu berufen.  

 
§ 18. Verwendung des Vereinsvermögens 
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereines oder bei Wegfall des bisheri-
gen Vereinszweckes hat der Empfänger das Vereinsvermögen ebenfalls 
für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke im Sinne des § 34 BAO zu 
verwenden. Der Empfänger des Vereinsvermögens soll, wenn möglich, 
eine Organisation oder eine Person sein, die gleiche oder ähnliche Zwe-
cke wie dieser Verein verfolgt.  


